
Anträge der SJSH zur Jugendversammlung am 10.04.07 in Neumünster 
 

 

Antrag 1: 
 
Änderung der Turnierordnung §5, Punkt 3: 
  
Alt: 
3. Landesvereinsmannschaftsmeisterschaften 
Die Landesvereinsmannschaftsmeisterschaften U20w, U16, U14w, U12 werden nach den 
Bestimmungen der DSJ gespielt. Näheres regelt die Ausschreibung. 
 
Neu: 
3. Landesvereinsmannschaftsmeisterschaften 
Die Landesvereinsmannschaftsmeisterschaften (LVM) U20w, U16, U14w, U14, U12 werden nach den 
Bestimmungen der DSJ gespielt. Näheres regelt die Ausschreibung. 
  
Begründung: 
Die DSJ führt 2008 die DVM U14 ein. Die LVM dient als Qualifikationsturnier für Schleswig-Holstein. 
 



Antrag 2: 

Änderung der Turnierordnung §4, Punkt 1.1.2 
 
 
Alt: 
1.1.2 Mannschaftsmeldung 
Alle für die JLL und JVL berechtigten Vereine melden dem Spielleiter Mannschaft bis 
zum 30. Juni ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der entsprechenden Liga. Die 
Vereinsjugendwarte melden dem Spielleiter Mannschaft bis zum 15. August die 
Reihenfolge der Mannschaftsmitglieder, wobei die Erstgenannten entsprechend der 
Anzahl der Bretter in der jeweiligen Liga die Stammspieler sind, die Ersatzspieler 
schließen an. Der Spielleiter Mannschaft muss unzulässige oder missbräuchliche 
Mannschaftsmeldungen korrigieren. Die Rangliste der Vereine und die zuständigen 
Gruppenleiter werden vor der ersten Runde den teilnehmenden Mannschaften 
schriftlich mitgeteilt. Die Auslosung der Runden erfolgt öffentlich. Wünsche der 
Vereine sollen gleichmäßig berücksichtigt werden. Stammspieler einer Mannschaft 
dürfen in gleichrangigen oder tieferen Ligen kein weiteres Mal gemeldet werden. 
Ersatzspieler sind von dieser Regelung ausgenommen. Spieler, die mehr als zweimal 
für eine höhere oder höherrangige Mannschaft nominiert worden sind dürfen für 
untere bzw. nachrangige Mannschaften nicht mehr eingesetzt werden. Maßgebender 
Tag ist der Tag, an dem der Spieler zum dritten Mal eingesetzt (nominiert) wurde. Die 
Mannschaftsführer haben sich vor jeder Runde zu vergewissern, dass die Aufstellung 
in Übereinstimmung mit der Rangliste erfolgt. Die Brettfolge darf während der Saison 
nicht geändert werden. Ein Verein kann jederzeit Spieler beim Spielleiter Mannschaft 
nachmelden. Die Spieler können eingesetzt werden, wenn die Nachmeldung 
schriftlich bestätigt worden ist. Es ist die Spielerpassordnung des DSB zu beachten. 

  

Neu: 
1.1.2 Mannschaftsmeldung 
Alle für die JLL und JVL berechtigten Vereine melden dem Spielleiter Mannschaft bis 
zum 30. Juni ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der entsprechenden Liga. Die 
Vereinsjugendwarte melden dem Spielleiter Mannschaft bis zum 15. August die 
Reihenfolge der Mannschaftsmitglieder, wobei die Erstgenannten entsprechend der 
Anzahl der Bretter in der jeweiligen Liga die Stammspieler sind, die Ersatzspieler 
schließen an. Stammspieler verlieren ihren Status während der laufenden Saison 
nicht. Der Spielleiter Mannschaft muss unzulässige oder missbräuchliche Mannschaftsmeldungen korrigieren. Die 
Rangliste der Vereine und die zuständigen Gruppenleiter werden vor der ersten Runde den teilnehmenden 
Mannschaften schriftlich mitgeteilt. Die Auslosung der Runden erfolgt öffentlich. Wünsche der Vereine sollen 
gleichmäßig berücksichtigt werden. Stammspieler einer Mannschaft dürfen in gleichrangigen oder tieferen Ligen kein 
weiteres Mal gemeldet werden. Ersatzspieler sind von dieser Regelung ausgenommen. Spieler, die mehr als zweimal für 
eine höhere oder höherrangige Mannschaft nominiert worden sind dürfen für untere bzw. nachrangige Mannschaften 
nicht mehr eingesetzt werden. Maßgebender Tag ist der Tag, an dem der Spieler zum dritten Mal eingesetzt (nominiert) 
wurde. Die Mannschaftsführer haben sich vor jeder Runde zu vergewissern, dass die Aufstellung in Übereinstimmung 
mit der Rangliste erfolgt. Die Brettfolge darf während der Saison nicht geändert werden. Ein Verein kann jederzeit 
Spieler beim Spielleiter Mannschaft nachmelden. Die Spieler können eingesetzt werden, wenn die Nachmeldung 
schriftlich bestätigt worden ist. Es ist die Spielerpassordnung des DSB zu beachten. 

Begründung: 
Verhindert Ummeldung von Spielern eines Vereins in andere Mannschaften des gleichen Vereins. 



Antrag 3: 
 

Änderung der Turnierordnung §4, Punkt 1.1.3 

Alt: 

1.1.3 Freiplätze 

Vereine können bis zum 30. Juni Freiplatzanträge stellen. Wenn es mehr Anträge als 
freie Plätze in der betreffenden Liga gibt, kann der Spielleiter Mannschaft 
Stichkämpfe ansetzen. 

Neu: 
 
1.1.3 Freiplätze 

Vereine können bis zum 30. Juni Freiplatzanträge stellen. Wenn es mehr Anträge als 
freie Plätze in der betreffenden Liga gibt, kann der Spielleiter Mannschaft 
Stichkämpfe ansetzen. 

1.1.3.1. Jugendlandesliga 

Gibt es nach dem 30.06. freie Plätze in der Jugendlandesliga so entscheidet die 
Abschlussrangliste der Jugendverbandsligen der vorangegangenen Saison über die 
Aufstiegsreihenfolge. 

1.1.3.2. Jugendverbandsliga 
Vereine können bis zum 30. Juni Freiplatzanträge stellen. Wenn es mehr Anträge als 
freie Plätze in der Liga gibt, kann der Spielleiter Mannschaft Stichkämpfe ansetzen. 

  
Begründung: 
Flexible Lösung. Möglichkeit des Freiplatzantrages für alle Vereine gegeben. Nach 30.06. Planungssicherheit gegeben. 
Klare Richtlinie für Spielleiter Mannschaft. 
  



Antrag 4: 

Ergänzung der Turnierordnung §1, Punkt 3 
 

Alt: 

Die Schachjugend Schleswig-Holstein führt jährlich folgende Turniere durch:  

1. Jugend-Einzelmeisterschaft  
2. Jugend-Mannschaftsmeisterschaft  

a. Jugendlandes-/-verbandsliga  
b. Jugend-Vereinsmannschaftsmeisterschaften U20w, U14, U14w, U16, U12  

3. Jugend-Einzelblitzmeisterschaft  
4. Jugend-Mannschaftsblitzmeisterschaft  
5. Landes-Schul-Mannschaftswettbewerb  
6.  Jugendmannschaftspokal  

 

Neu: 

Die Schachjugend Schleswig-Holstein führt jährlich folgende Turniere durch:  

1. Jugend-Einzelmeisterschaft  

2.    Jugend-Mannschaftsmeisterschaft  

a. Jugendlandes-/-verbandsliga  
b. Jugend-Vereinsmannschaftsmeisterschaften U20w, U14, U14w, U16, 
U12  

3. Jugend-Einzelblitzmeisterschaft  
4. Jugend-Mannschaftsblitzmeisterschaft  
5. Landes-Schul-Mannschaftswettbewerb  
6. Jugendmannschaftspokal  
7. Landesschnellschacheinzelmeisterschaft 

 

Begründung: 
Einführung einer jährlichen Landesschnellschacheinzelmeisterschaft durch die SJSH. 
bzw. siehe unten. 
  
  



Antrag 5: 
 
 
Änderung der Turnierordnung, §4 Sonstige Turniere 
 

Alt: 
Die SJSH kann, wenn die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, weitere 
Turniere ausrichten. 
 

Neu: 
 
1. Die Schachjugend Schleswig-Holstein richtet eine 
Landesschnellschacheinzelmeisterschaft der Klassen U10, U14 und U18 aus.  
Qualifiziert sind   

a)    Jeweils die 3 Erstplatzierten der Bezirksschnellschacheinzelmeisterschaften. 

b)    Die jeweiligen Sieger der SJSH Grand-Prix Wertung in ihren Altersklassen. Der 
Sieger der Altersklasse U8 qualifiziert sich für die Altersklasse U10, der Sieger 
der Altersklasse U12 qualifiziert sich für die Altersklasse U14, der Sieger der 
Altersklasse U16 qualifiziert sich für die Altersklasse U18. 
Die Mädchen spielen ihre Landesschnellschacheinzelmeisterschaft in den 
Klassen U14 und U18. Diese sind offen und werden in einem gesonderten 
Turnier ausgespielt.  
Näheres regeln die Ausschreibungen.  

2. Die SJSH kann, wenn die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, weitere 
Turniere ausrichten. 
Begründung: 
 
 
Neueinführung einer Landesschnellschacheinzelmeisterschaft. 
Durch die beschriebene Qualifikation, sollen die Bezirksmeisterschaften gestärkt 
werden. Zudem gibt es eine zusätzliche Motivation der Jugendlichen, an GrandPrix 
Turnieren teilzunehmen. 



Antrag 6: 

Ergänzung der Turnierordnung  

Neu: 
§1, Punkt 7 

Spielberechtigt sind ausschließlich Spieler, die die Deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzen oder seit mindestens einem Jahr ihren Lebensmittelpunkt in der 
Bundesrepublik Deutschland haben; Dies ist dem Spielleiter Mannschaft auf dessen 
Wunsch hin vor dem Ligenbeginn durch eine Melde-, Schul- bzw. 
Ausbildungsbescheinigung oder andere amtliche Bescheinigungen nachzuweisen. 

Begründung: 
 
Diese Regelung ist bereits über die DSJ aktiv, sollte aber auch in die Turnierordnung der SJSH aufgenommen werden 
um zu sichern, dass lediglich der schleswig-holsteinische Nachwuchs bei den Jugendmannschaftskämpfen gefördert 
wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Auftrag des Vorstandes 

 

Malte Ibs 

Vorsitzender SJSH 

 


